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Merkblatt Klasseneinteilung 
 

Die Klasseneinteilungen beim Kindergarteneintritt und beim Wechsel in die 1. oder 4. Klasse 

stellen für alle Beteiligten wichtige Schritte in der Schullaufbahn dar. Wir fällen die 

Einteilungsentscheide sehr sorgfältig, indem wir vorgängig relevante Informationen sammeln, 

diese in den Prozess miteinbeziehen und über die Einteilung unter Einbezug der bisherigen und 

zukünftigen Lehrpersonen entscheiden. Das oberste Ziel der Schule ist die Bildung. Deshalb 

orientieren wir uns bei den Einteilungen zuallererst an diesem Ziel und arbeiten darauf hin, in 

den jeweiligen Parallel-Klassen möglichst gute und gleichwertige Lernvoraussetzungen zu 

schaffen. Das bedingt ein Abwägen der verschiedenen Anliegen und damit immer auch 

Kompromisse. 

 

Gewichtung nach Prioritäten: 

1. Klassengrösse: beide Parallel-Klassen sollten etwa gleich gross sein. 

2. Förderbedarf: der Förderbedarf und das Leistungspotenzial sollen in den Parallel-Klassen 
ähnlich sein (Vermeiden von Vergleichen nach «guten» und «schlechten» Parallel-Klassen). 

3. Klima: Sozial- und Arbeitsklima sollen in den Parallel-Klassen ähnlich gut und so lernfördernd 
wie möglich sein. 

4. Geschlechteranteil: wir achten darauf, dass die Geschlechteranteile in den Parallel-Klassen 
etwa gleichmässig vertreten sind (im Jahrgang jedoch gelingt das oft nicht). 

5. Geschwister werden in der Regel in verschiedene Klassen eingeteilt. Dort, wo das nicht 
möglich oder aufgrund der übergeordneten Kriterien nicht sinnvoll ist, werden die Eltern in 
der Regel vorgängig informiert. 

 

Weiteres 

Aufgrund von Zu- und Wegzügen sowie durch unterschiedliche Leistungsfortschritte verändern 

sich die Parallel-Klassen in zwei bis drei Jahren unterschiedlich stark. Damit aber die 

Chancengleichheit bestmöglich sichergestellt werden kann, mischen wir die Klassen deshalb 

beim Übertritt in die 1. und in die 4. Klasse in der Regel neu. 

Gemäss § 65 des Volksschulgesetzes sind schulorganisatorische Anordnungen, wie die 

Zuteilung in ein bestimmtes Schulhaus oder zu einer bestimmten Lehrperson nicht rekursfähig, 

weshalb in der Zuteilungsinformation auch keine Rechtsmittelbelehrung enthalten ist. 


